
die festgelegte Arbeitsbekleidung zu tragen. Sie wird 
ihnen zur Verfügung gestellt.

§ 45

Gewährleistung des Gesundheitsschutzes und 
Sicherstellung der medizinischen Betreuung

1 Für die medizinische Betreuung und Behandlung 
Strafgefangener, die Einhaltung der Grundsätze der 
Hygiene und den Infektionsschutz sowie den vorbeugen
den Gesundheitsschutz gelten die allgemeinen Rechts
vorschriften entsprechend.

2 Strafgefangene sind unverzüglich nach Aufnahme in 
eine Strafvollzugseinrichtung oder in ein Jugendhaus 
ärztlich zu untersuchen. Während des Arbeitseinsatzes ist 
den Strafgefangenen arbeitsmedizinische Betreuung nach 
den allgemeinen Rechtsvorschriften zu gewähren.

3 Bei der Einzelunterbringung und bei der Anwendung 
der Sicherungsmaßnahme Absonderung oder Unterbrin
gung in Einzelhaft sowie beim Arrest sind die Strafge
fangenen unter ärztlicher Kontrolle zu halten.

4 Die ambulante und stationäre medizinische Betreu
ung und Behandlung wird durch das «medizinische Per
sonal des Strafvollzuges wahrgenommen. Sie wird in den 
medizinischen Einrichtungen des Strafvollzuges durchge
führt. Bei Notwendigkeit kann sie in anderen staatlichen 
medizinischen Einrichtungen erfolgen.
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